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BEBAUUNGSPLAN "HAFENHAM NORD" 
 
Die Gemeinde Eiselfing erlässt aufgrund der §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches 
(BauGB), des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayGO), des 
Art. 81 der bayerischen Bauordnung (BayBO) und der Verordnung über die bauliche 
Nutzung der Grundstücke (BauNVO) diesen Bebauungsplan als Satzung. 
 
 
A FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN  
 
 
1 Geltungsbereich    
 
1.1   Geltungsbereich des Bebauungsplans 
 
 
2 Art der baulichen Nutzung 
 
 
2.1             Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO 
 
 
3 Maß der baulichen Nutzung 
 
3.1       0,8  Grundflächenzahl (z.B. GRZ = 0,8)   
 
 
3.2      1,2  Geschossflächenzahl (z.B. GFZ = 1,2) 
 
 
4 Baugrenzen    
 
4.1   Baugrenze 
 
 
5 Verkehrsflächen 
 
5.1   Straßenbegrenzungslinie 
 
 
5.2   Öffentliche Straßenverkehrsfläche 
 
 
6 Grünordnung, Regenrückhaltung 
 
 
6.1 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Bepflanzungen  
 
 
6.2 Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hoch-

wasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses: 
Rückhalte- und Versickerungsflächen 

Acer campestre  Feld-Ahorn 
Alnus glutinosa  Schwarz-Erle 
Alnus incana   Grau-Erle 
Betula pendula  Hänge-Birke 
Carpinus betulus  Hainbuche    
Prunus padus   Trauben-Kirsche 
Pyrus pyraster  Wild-Birne                 
Salix alba   Silber-Weide 
Salix caprea   Sal-Weide 
Salix fragilis   Bruch-Weide 
Sorbus aria   Mehlbeere 
Sorbus aucuparia  Eberesche 
Sorbus domestica  Speierling 
Ulmus glabra   Berg-Ulme 

 
7.3.3   Zusätzlich sind folgende Obstbäume in Sorten, Hochstamm erlaubt: 

 
Juglans regia   Walnuss 
Malus domestica  Apfel 
Malus sylvestris  Wild-Apfel 
Prunus avium   Vogel-Kirsche 
Prunus domestica subsp.  Zwetschge 
Pyrus communis  Birne 
Pyrus pyraster  Wild-Birne 

 
7.3.4  Sträucher 

Zulässig sind folgende Sträucher in der Pflanzqualität Höhe 100/150 cm, i.d.R. 2 x 
verpflanzt: 

  
 Amelanchier ovalis     Gem. Felsenbirne 
 Berberis vulgaris    Berberitze 
 Cornus mas    Kornelkirsche 
 Cornus sanguinea    Roter Hartriegel 
 Corylus avellana    Hasel 
 Daphne mezerum    Seidelbast 
 Euonymus europaeus    Pfaffenhütchen 
 Hippophae rhamnoides    Sanddorn 
 Ligustrum vulgare    Gem. Liguster 
 Lonicera xylosteum    Rote Heckenkirsche 
 Prunus spinosa    Schlehe 
 Rosa arvensis    Feld-Rose 
 Rosa canina    Hunds-Rose 
 Rosa gallica    Essig-Rose 
 Rhamnus catharticus    Kreuzdorn 
 Sambucus nigra    Schwarzer Holunder 
 Sambucus racemosa    Trauben-Holunder 
 Salix aurita    Ohr-Weide 
 Salix purpurea    Purpur-Weide 
 Viburnum lantana    Wolliger Schneeball 
 Viburnum opulus    Gewöhnlicher Schneeball 
 
 
7.4 Grünelemente im Bereich von befestigten Flächen 

Baumgräben, Baumscheiben oder andere Standorte für Straßenbäume und 
Bäume in befestigten Flächen sind so auszubilden, dass jedem Gehölz mind.  
8 m² Vegetationsfläche zukommt. Die Schichtdicke des Wurzelraums muss in Ab-
hängigkeit der artbedingten Wurzelausbildung mind. 1,00 - 1,50 m betragen. 

Als emittierende Flächen gelten die Flächen innerhalb der Baugrenzen.  

Wenn dem Vorhaben nur ein Teil einer Kontingentfläche zuzuordnen ist, so ist 
auch nur das Emissionskontingent LEK dieser Teilfläche dem Vorhaben zuzuord-
nen. Sind dem Vorhaben mehrere Kontingentflächen oder mehrere Teile von Kon-
tingentflächen zuzuordnen, so sind die jeweiligen Immissionskontingente LIK zu 
summieren. 
Ein festgesetztes Emissionskontingent darf zeitgleich nicht von mehreren Anlagen 
oder Betrieben in Anspruch genommen werden.  
Wenn Anlagen oder Betriebe Immissionskontingente von nicht zur Anlage oder 
zum Betrieb gehörenden Kontingentflächen und/oder Teilen davon in Anspruch 
nehmen, ist eine zeitlich parallele Inanspruchnahme dieser Immissionskontingente 
öffentlich-rechtlich auszuschließen (z.B. durch Dienstbarkeit oder öffentlich-
rechtlichen Vertrag). 
Die Berechnung der zulässigen Immissionskontingente LIK je Betrieb ist unter aus-
schließlicher Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung nach der 
Formel  L = 10 • log (4 s²/s0²) mit s0=1m und s=Abstand in m, mit gleicher Höhe 
von Kontingentfläche und Immissionsort durchzuführen.  
Das Ergebnis ist auf 0,1 dB(A) zu runden. 
Der Nachweis der Einhaltung der sich aus den Emissionskontingenten LEK zuzüg-
lich der richtungsabhängigen Zusatzkontingente LEK,zus ergebenden zulässigen Ge-
räuschimmissionskontingente LIK  der einzelnen Betriebe ist für Immissionsorte im 
Sinne von Nr. 2.3 der TA Lärm an den nächstgelegenen Baugrenzen oder Gebäu-
defassaden der außerhalb des Planungsgebiets liegenden Nutzungen in Richtung 
der in der Tabelle genannten Immissionsorte, in denen sich Fenster von Aufent-
haltsräumen befinden oder auf Grund von Planungsrecht entstehen können, zu 
führen. 
Unterschreitet der sich auf Grund der Festsetzung ergebende zulässige Immissi-
onsanteil LIK des Betriebes den am Immissionsort geltenden Immissionsrichtwert 
um mehr als 15 dB(A), so erhöht sich der zulässige Immissionsanteil auf den Wert 
LIK = Immissionsrichtwert – 15 dB(A) [Relevanzgrenze]. 
Innerhalb des Bebauungsplangebietes ist bei der Planung der Betriebsanlagen da-
rauf zu achten, dass auf den jeweiligen unmittelbaren Nachbargrundstücken an 
den nächstgelegenen Nachbarimmissionsorten (Fenster von Aufenthaltsräumen) 
bzw., wenn das Nachbargrundstück nicht bebaut ist, an den nächstgelegenen Bau-
grenzen die Immissionsrichtwerte für Gewerbegebiete gemäß Nr. 6.1.b TA Lärm 
eingehalten werden. 
 

11.2   Baulicher Schallschutz 
Im Planungsgebiet sind an allen Fassaden und Dachflächen, hinter denen sich 
schutzbedürftige Räume befinden, bei Errichtung und Änderung der Gebäude 
technische Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm vorzusehen, die gewährleis-
ten, dass die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen einge-
halten werden. 
Für Festlegungen der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen ist bei 
Büroräumen und Räumen ähnlicher Schutzbedürftigkeit ein Schalldämm-Maße von 
erf. R'w,res = 35 dB zugrunde zu legen.       

 
 

7 Sonstige Planzeichen 
 
7.1          Maßangabe in Metern (z.B. 9,00 m) 
 
 
7.2   Umgrenzung von Flächen für Stellplätze 
 
 
 
B FESTSETZUNGEN DURCH TEXT 
 
1 Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
1.1 Das Baugebiet wird als Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) festgesetzt. Im gesamten GE gilt gemäß § 1 (5) BauNVO:  
 
-Einzelhandelsbetriebe jeglicher Art sind unzulässig 
-Vergnügungsstätten sind unzulässig. 
 
Auf der Grundlage von § 9 Abs. 2 BauGB wird als Zwischennutzung Kiesabbau 
festgesetzt und als Folgenutzung, nach erfolgtem Kiesabbau, ein Gewerbegebiet 
(GE) gemäß § 8 BauNVO. 

 
1.2  Betriebsbezogene Wohnungen 

Wohnungen innerhalb des Gewerbegebietes werden nicht zugelassen. 
 
1.3 Gebäudehöhen  

Die maximale Wandhöhe an der Traufe, gemessen von OK Fertigfußboden des 
Erdgeschosses bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut, wird für 
Gewerbe- und Industriehallen auf maximal 11,00 m und für Verwaltungsgebäude 
auf maximal 10,50 m festgesetzt.  

 
Bei Flachdächern wird die Wandhöhe ebenfalls durch den Abstand von der Ober-
kante des Fertigfußbodens des Erdgeschosses bis zum traufseitigen Schnittpunkt 
der Außenwand mit der Dachhaut festgesetzt. Attikahöhen bis 50 cm über OK 
Dachhaut bleiben bei der Ermittlung der Wandhöhe unberücksichtigt.   

 
1.4 Die Fertigfußbodenoberkante des Erdgeschosses der geplanten Gebäude muss 

mindestens 30 cm über der höchsten Geländeoberkante unmittelbar am Bauvor-
haben liegen. Dies gilt nicht für erdgeschossige Hallen, die mit Fahrzeugen befah-
ren werden. 

 
2 Gestaltung der Gebäude    
 
2.1 Dachformen und Dachneigungen 

Festgesetzt werden Flachdächer sowie flach geneigte Satteldächer. Die maximale 
Dachneigung wird für Gewerbe- und Industriehallen auf 10° beschränkt, für Ver-
waltungsgebäude sind Dachneigungen bis maximal 18° zulässig. 

 
2.2 Dachdeckungen und -abdichtungen 

Für Flachdächer sind alle Deckungs- und Abdichtungsmaterialien zulässig. Für 
geneigte Dächer auf Gewerbe- und Industriehallen sind nur Blech-, Folien- oder 
Bitumeneindeckungen sowie Dachbegrünungen zulässig, für geneigte Dächer auf 
Verwaltungsgebäuden sind nur Blech- und Ziegeldeckungen oder Begrünungen 
möglich. Die Verwendung von unbeschichteten Kupfer-, Zink- oder Bleiblechen in 
einer Größe über 50 m² ist nicht zulässig. Für alle Metalldächer ist nur ein matter 
Metallfarbton zulässig.  

 
C HINWEISE 
 
1 Hinweise durch Planzeichen 
 
1.1   bestehende Grundstücksgrenzen 
 
1.2   aufzuhebende Grundstücksgrenzen 
 
1.3   bestehende Flurstücksnummer (z.B. 1769) 
 
1.4      Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen 

an die Verkehrsflächen        
 
1.5      Sichtdreieck l=200 m 
 
 
1.6   unterirdische Versorgungsleitung (hier Wasserleitung) 
 
 
 
2 Hinweise durch Text 
 
2.1 Entlang der Erschließungsstraße (Fl.-Nr. 1142) wird für das Plangebiet 1 Zufahrt 

vorgesehen. 
 
2.2  Bodendenkmäler  

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen gemäß Art. 8 DSchG der 
Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere 
Denkmalschutzbehörde. 

 
2.2.1 Wer Bodendenkmäler auffindet ist gemäß Art. 8 Abs. 1 DSchG verpflichtet, dies 

unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für 
Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer 
und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Ar-
beiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten be-
freit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt ha-
ben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den 
Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit 

 
2.2.2 Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind gemäß Art. 8 Abs. 2 

DSchG bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belas-
sen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher frei-
gibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

 
2.3 Verdacht auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen 

Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des 
Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Alt-
last hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mittteilungs-
pflicht gem. Art 2 BayBodSchG) 

 
2.4 Wasseranschluss, Abwasserbeseitigung 

Mit Ausnahme reiner Lagerhallen ist jedes Gebäude an die zentrale Trinkwasser-
versorgung anzuschließen. Die Schmutzwasserbeseitigung erfolgt über einen 
Abwasserkanal. 

 

 
7.5    Fristsetzung: 

Die Gehölzpflanzungen zu Ein- und Durchgrünung auf den Grundstücken sind 
spätestens in der auf die Fertigstellung der Gebäude folgenden Pflanzperiode 
durchzuführen. Etwaige Ausfälle sind spätestens in der nächsten Pflanzperiode 
nachzupflanzen.    

 
7.6 Dachbegrünung 

Werden Dächer begrünt, ist neben den entsprechenden Normen die "Richtlinie für 
die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen“ der FLL und die 
"Fachregel für Abdichtungen" des Dachdeckerhandwerkes in der aktuellen Fas-
sung zu beachten. Reine Schüttungen aus mineralischem oder organischem Sub-
strat sind nicht zulässig, sie sind zu begrünen.  

 
7.7 Die Eingrünung entlang der Staatsstraße ST 2092 darf straßenseitig in einem 

7,50 m breiten Streifen nur mit Sträuchern erfolgen. 
 
 
 
8 Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Gemeindegebiets 
 
 Ausgleich: Ersatzlebensraum für Bodenbrüter 

Aufgrund des Eingriffs in den Lebensraum von Bodenbrütern sind geeignete Er-
satzlebensräume für den Kiebitz und Flussregenpfeifer zu schaffen.  
Teilfläche der Flurnummer 404, Gemarkung Freiham, Gemeinde Eiselfing 
Anlage einer extensiven, niedrigwüchsigen Blühwiese durch Abtrag von Oberbo-
den und Schaffung feuchter Seigen 5.790 m², Grabenaufweitung 450 m², Anlage 
eines gestuften Waldrandes 250 m², Errichtung von Totholzhaufen 10 m². Insge-
samt wird eine Fläche von 6.500 m² aufgewertet.  
 

  

               

9 Einfriedungen, Zu- und Abfahrten 
 
9.1 Zulässig ist nur eine Einzäunung mit Metallgitterzäunen mit einer maximalen Höhe 

von 2,50 m. Der Abstand vom Erdreich zum Zaun muss mindestens 15 cm betragen. 
 
9.2  Zaunsäulen sind nur als Einzelfundamente zulässig.  
 
9.3 Der Abstand von Grundstücksgrenzen zu Zäunen muss mind. 1,00 m betragen. 
 
9.4  Zäune müssen mind. 1,50 m Abstand zur öffentlichen Verkehrsfläche haben.  Toran-

lagen für Zufahrten von öffentlichen Verkehrsflächen zum Grundstück müssen min-
destens 5 m Abstand zur öffentlichen Verkehrsfläche haben. 

 
 
10 Abstandsflächen 

Für die Abstandsflächen und Grenzabstände gelten die Regelungen des Art. 6 der 
BayBO.    

 
11 Immissionsschutz  
 
11.1   Kontingentierung der Geräuschemissionen 

Das ausgewiesene Gewerbegebiet ist nach §1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO hinsicht-
lich der maximal zulässigen Geräuschemissionen gegliedert. 
Es sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräuschemissionen je m² Grund-
fläche folgende richtungsbezogenen Emissionskontingente LEK nicht überschreiten: 
tagsüber: LEK = 62 dB(A) nachts: LEK = 47 dB(A)  
Es gelten darüber hinaus tagsüber und nachts folgende richtungsabhängigen Zu-
satzkontingente: 

Ausbreitungsrichtung Immissionsort Zusatzkontingent LEK,zus 

[dB(A)] 

Südwesten Wohnhaus 
Fa. Raab auf Fl.-Nr. 
1766/1 

1 

Westen Fl.-Nr. 1159 
in Hafenham 

8 

Nordosten 
Fl.-Nr. 326/40 
im Mischgebiet 
Breitenfeld West 

0 

Osten 
Fl.-Nr. 324 
im Mischgebiet 
in Eiselfing 

2 

Südosten 
Fl.-Nr. 1302 
in Alteiselfing 

8 

 

2.3 Nutzung der Sonnenenergie 
Auf den Dächern sind Photovoltaikanlagen zulässig. Die Module können parallel 
zur Dachneigung oder aufgeständert montiert werden. Die maximale Höhe der 
Photovoltaikmodule über OK Dachhaut darf höchstens 0,7 m betragen. Die Pho-
tovoltaikanlagen werden bei der Ermittlung der Wand- bzw. Gebäudehöhen nicht 
berücksichtigt. 

 
2.4  Fassadengestaltung, Dachüberstände 

Die Außenwände der Gebäude sind in Beton, verputztem Mauerwerk, Glas, Tra-
pezblech, Aluminiumpaneele bzw. als Stahl- oder Holzkonstruktion möglich. Die 
Außenwände dürfen nicht mit Signal- oder Leuchtfarben versehen werden. 

 
Dachüberstände bis 1,50 m dürfen auch über die festgesetzten Baufenster hin-
ausragend errichtet werden. 

 
2.5 Abfallbehälter   

Für den Hausmüll und den gewerblichen Abfall sind ausreichend Abstellmöglich-
keiten vorzusehen. Der Müllabstellplatz ist nur innerhalb des festgesetzten Bau-
raumes zulässig. 

 
 
3 Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze 
 
3.1 Die Anzahl der notwendigen Stellplätze im Sinne des Art. 47 Abs.1 und 2 der 

Bayerischen Bauordnung (BayBO) bemisst sich nach der Anlage zur Verordnung 
über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen 
Stellplätze (GaStellV). Ist eine Nutzung nicht in der Anlage aufgeführt, ist die Zahl 
der notwendigen Stellplätze in Anlehnung an eine oder mehrere vergleichbare 
Nutzungen zu ermitteln. Die Zahl der notwendigen Stellplätze ist im Eingabeplan 
nachzuweisen. 

 
3.2 Tiefgaragen, Garagen und Carports sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig, 

Stellplätze können auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden, jedoch nicht 
in den Flächen nach Planzeichen A 6.1 und A 6.2 

 
3.3 Die Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen (z. B. wassergebundene 

Decke, Schotterrasen, Pflaster mit Splitt- oder Rasenfugen, Rasengittersteinen 
oder ähnlichen Materialien) herzustellen.   

 
3.4  Für Stellplatzanlagen mit mehr als 4 Stellplätzen ist je angefangene 5 Stellplätze 

ein Hochstamm 1. oder 2. Ordnung gemäß den Vorgaben aus Ziffer 7 zu pflan-
zen. Die Hochstämme müssen auf oder direkt neben der Stellplatzfläche ge-
pflanzt werden. Die Anzahl dieser Gehölze darf auf die Gesamtzahl der zu pflan-
zenden Laubbäume angerechnet werden 

 
3.5 Nebenanlagen sind außerhalb der Baugrenzen zulässig, sofern es sich um Toran-

lagen, Feuertreppen oder Lüftungsanlagen handelt, jedoch nicht in den Flächen 
nach Planzeichen A 6.1 und A 6.2 

 
 
4  Sparten     
 

Alle Kabel und Leitungen der Versorgungsträger sind unterirdisch zu verlegen.    

5 Werbeanlagen 
 

Werbeanlagen sind grundsätzlich an den Gebäudewänden zulässig. Sie müssen 
sich in Form, Größe und Material in die Maßstäblichkeit des Baukörpers einfügen. 
Unzulässig sind Werbeanlagen innerhalb der Anbauverbotszone von 20 m gem. Art. 
23 (1) BayStrWG sowie Werbeanlagen in grellen Farben und Wechsellichtanlagen. 
 
Freistehende Werbeanlagen sind zulässig, dürfen jedoch eine Höhe von 5,0 m 
über OK Gelände nicht überschreiten. 

 
 
6 Umgang mit Niederschlagswasser  
 

Das Niederschlagswasser der Erschließungsflächen, von sonstigen befestigten Flä-
chen des Baugrundstücks und der Dachflächen ist in eine teilweise in der Eingrü-
nung liegende Rückhaltefläche auf dem Grundstück einzuleiten. Der Regenwasser-
rückhalt ist naturnah zu gestalten. Das benötigte Rückhaltevolumen ist im Eingabe-
plan nachzuweisen. 
 
Hinweis: Für die Niederschlagswasserbehandlung sind die einschlägigen Regelun-
gen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NFreiV), der technischen Re-
geln für die Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) 
und der technischen Regeln für die Einleitung von Niederschlagswasser in oberirdi-
sche Gewässer (TRENOG) zu beachten. Außerdem das Merkblatt ATV-DWA-M 153 
„Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ vom August 2007. Für 
die Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser in den Untergrund ist ggf. im 
Landratsamt Rosenheim eine wasserrechtliche Genehmigung zu beantragen.  
 
 

7 Grünordnung 
 
7.1  Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ist als Durchgrünung ein heimischer 

Laubbaum 1. oder 2. Wuchsordnung entsprechend der folgenden Festsetzungen zu 
pflanzen. 

 
7.2 Bindungen für Neupflanzungen 

Die Pflanzungen zur Eingrünung sind als gemischte Gehölzpflanzung auszuführen. 
Der Pflanzabstand innerhalb gemischter Gehölzpflanzungen beträgt max. 2,0 m. Die 
gepflanzten Gehölze sind dauerhaft zu pflegen, Ausfälle sind nachzupflanzen. 

 
7.3 Artenliste 
7.3.1   Bäume I. Wuchsordnung: 

Für die großkronigen Bäume werden Hochstamm, i.d.R. 3 x verpflanzt, StU   
(Stammumfang) mind. 14-16 cm vorgeschrieben. 
 Folgende Arten können verwendet werden: 

 
Acer platanoides  Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 
Quercus petreae  Trauben-Eiche 
Quercus robur  Stiel-Eiche 
Tilia cordata   Winter-Linde 
Tilia platiphyllos  Sommer-Linde 
Ulmus glabra   Berg-Ulme 
 

7.3.2   Bäume II.+III. Wuchsordnung: 
Für die klein- und mittelkronigen Bäume werden Hochstamm, i.d.R. 3 x verpflanzt, 
StU mind. 14-16 cm oder Heister, 2 x verpflanzt, Höhe 150 – 200 cm vorgeschrie-
ben. Folgende Arten können verwendet werden:    
  

2.5 Baumpflanzungen 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist die aktuelle Ausgabe des "Merkblat-
tes über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zu beachten.  

 
2.6 Gewerbegeräusche 

Mit dem Bauantrag oder Antrag auf Nutzungsänderung im Rahmen des jeweiligen 
Genehmigungsverfahrens kann die Genehmigungsbehörde den Nachweis for-
dern, dass die festgesetzten Emissionskontingente LEK zuzüglich der richtungs-
abhängigen Zusatzkontingente LEK,zus  durch das entsprechende Vorhaben nicht 
überschritten werden.  
Der Nachweis ist für die in den Festsetzungen genannten Immissionsorte nach 
Südwesten, Westen, Nordosten, Osten und Südosten zu führen. 
Auf die Nachweise kann verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass es sich 
um einen nicht störenden, geräuscharmen Betrieb (z. B. nur Büronutzung) han-
delt. 

 
2.7 Ausgleichmaßnahmen außerhalb des Gemeindegebiets - Flächenhafter Ausgleich 

Der erforderliche Ausgleichsbedarf für den Eingriff in Natur und Landschaft wird 
auf folgender Fläche erbracht: 
Teilfläche der Flurnummer 1319/0, Gemarkung Marienberg, Gemeinde Schechen. 
Die Fläche wird durch Einbringen von autochthonem Saatgut und Aushagerung 
auf 9.357 m² extensiviert. Zusätzlich wird ein gestufter Waldsaum auf 3.277 m² 
sowie 3 Totholzhaufen angelegt. 
Insgesamt wird eine Fläche von 12.634 m² aufgewertet, die mit 12.634 m² ange-
rechnet wird.  

 
 
 

2.8 Informationen zu Hochwasser und Versicherungen 
Planer und Bauherren werden auf die dauerhaft verbleibenden Starkregenrisiken 
ausdrücklich hingewiesen. Bitte beachten Sie hierzu die Hochwasserschutzfibel 
zur wassersensiblen Bauweise des Bundesbauministeriums: 
www.fib-bund.de/lnhalt/Themen/Hochwasser 
 
Weiterhin möchten wir auf die neue Arbeitshilfe des StMUV und StMB zu Hoch-
wasser- und Starkregenrisiken  in der Bauleitplanung hinweisen : 
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilf
e.pdf 
Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen. (weitere 
Informationen: www.elementar-versichern.de) 
 

2.9 Vorsorgender Bodenschutz 
Aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, 
dass bei einer Bebauung der Fläche die Entsorgung von Bodenmaterial frühzeitig 
geplant werden soll, wobei die Vermeidung von Bodenaushub bzw. die Wieder-
verwendung von Bodenmaterial innerhalb der Baufläche zu bevorzugen ist. Zum 
Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen (insbe-
sondere des Mutterbodens nach § 202 BauGB), ist der belebte Oberboden und 
ggf. kulturfähige Unterboden getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, 
vor Verdichtung zu schützen und einer möglichst hochwertigen Nutzung zuzu-
führen. Zu berücksichtigen sind hierbei die DIN 18915 und die DIN 19731. Wir 
bitten weiterhin das Merkblatt „Bodenkundliche Baubegleitung - Leitfaden für die 
Praxis" des Bundesverbandes Boden e.V. zu beachten, in welchem Hinweise, 
etwa zur Anlage von Mieten, zur Ausweisung von Tabuflächen, zum Maschinen-
einsatz, zur Herstellung von Baustraßen sowie zu den Grenzen der Bearbeitbar-
keit und Befahrbarkeit gegeben werden sowie die Hinweise in der DIN 19639. 
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 08.12.2020 
 

D VERFAHRENSVERMERKE 
 
1. Der Gemeinderat Eiselfing hat in der Sitzung vom 01.08.2017 die Aufstellung des 

Bebauungsplanes „Hafenham Nord“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde 
am 15.03.2019 ortsüblich bekannt gemacht.  
 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs.1 BauGB mit öffentlicher 
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung 
vom 27.02.2019 hat in der Zeit vom 22.03.2019 bis 23.04.2019 stattgefunden.  
 

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs.1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung 
vom 27.02.2019 hat in der Zeit vom 22.03.2019 bis 23.04.2019 stattgefunden.  

 
4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 04.06.2019 wurden die 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom 19.03.2020 bis 20.04.2020 beteiligt. 
 

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 04.06.2019 wurde mit der 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 19.03.2020 bis 20.04.2020  
öffentlich ausgelegt.  

 
 
6. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung in der Fassung vom 06.10.2020 

wurden gemäß § 4 Abs. 2 i.V. mit § 4a Abs. 3 BauGB, verkürzt in der Zeit vom 
23.10.2020 bis einschließlich 13.11.2020 die betroffenen Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange beteiligt. 

 
7. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung in der Fassung vom 06.10.2020 

wurde gemäß § 3 Abs. 2 i.V. mit § 4a Abs. 3 BauGB, verkürzt in der Zeit vom 23.10.2020 
bis einschließlich 13.11.2020 die betroffene Öffentlichkeit beteiligt. 

 
 
8. Die Gemeinde Eiselfing hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 08.12.2020 den 

Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 08.12.2020 als  
Satzung beschlossen. 

 
Der Satzungsbeschluss wurde am ………………. ortsüblich bekannt gemacht und tritt 
damit in Kraft.  
 
 
Eiselfing, den ……………. 

 
 

____________________________ 
Georg Reinthaler, 1.Bürgermeister 
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